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Die SPD-Ratsfraktion und die CDU-Ratsfraktion schlagen zum Tagesordnungs- 
punkt 3 „Klimanotstand“ der Sitzung des Rates am 11.7.2019 vor, wie folgt zu 
beschließen: 
 
1. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen stellt fest, dass die weltweiten Bemühungen zur 

Eindämmung des Klimawandels bisher nicht energisch genug verfolgt wurden 
und damit nicht den gewünschten Erfolg zeigen. Die Wissenschaft prognostiziert 
verheerende Folgen für die menschliche Zivilisation und die Natur, sollte es nicht 
gelingen, die Treibhausgasemissionen schnellstmöglich massiv zu reduzieren 
und die Erderwärmung auf die angestrebten 1,5 °C zu begrenzen. Bei einer 
Erderwärmung von über 1,5 °C ist bereits mit verheerenden Folgen in allen 
Bereichen zu rechnen: Küstengebiete werden unbewohnbar, Menschen müssen 
ihre Heimat wegen Überschwemmungen und Dürren verlassen und auch in 
NRW und Gelsenkirchen werden beispielsweise Landwirtschaft und Stadtklima 
massiv vom Klimawandel betroffen sein. Der Rat der Stadt erkennt an, dass 
dieses Problem nicht von Einzelpersonen in Eigenverantwortung alleine gelöst 
werden kann. Die aktuellen Pläne und Maßnahmen reichen zudem nicht aus, um 
die Erwärmung bis 2050 auf die angestrebten 1,5 °C zu begrenzen. Deswegen 
müssen auf internationaler, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene 
deutliche Maßnahmen ergriffen werden, um dieser Entwicklung entgegenzu-
treten. Die Stadt Gelsenkirchen erklärt darum – wie bereits in zahlreichen 
anderen Städten auch – den Klimanotstand für unsere Stadt Gelsenkirchen. 

 
2. Die Weiterentwicklung des Klimakonzeptes 2030/2050, dessen Erstellung am 

12.03.2019 vom Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beschlossen wurde, ist 
dabei für uns ein wesentlicher Baustein und muss alle mit Klimafragen verbunde-
nen kommunalen Akteure aus Gesellschaft, Wirtschaft, Verbänden und Politik 
einbinden, um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe zielgerichtet angehen zu 
können. Der Rat erkennt an, dass die Eindämmung des vom Menschen beein-
flussten Klimawandels in der städtischen Politik ab sofort zu den städtischen 
Handlungsfeldern gehört, denen in Gelsenkirchen höchste Priorität eingeräumt 
wird. Die Belange des Klimaschutzes sind deshalb von Verwaltung und Politik ab 
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sofort in gleichem Maße zu beachten, wie die Belange des Umwelt- und Natur-
schutzes, die Belange der sozialen Sicherung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Belange eines funktionierenden Wirtschaftsstandortes. Von daher werden in 
Zukunft alle Entscheidungen mit möglichen Klimafolgen einer Folgeneinschät-
zung bezüglich des Klimaschutzes unterzogen und auf klimafreundliche Alterna-
tiven prioritär geprüft. Darauf aufbauend soll zukünftig ein Nachhaltigkeits-Check 
für alle Beschlüsse entwickelt und eingeführt werden.  

 
3. Der bereits existierende Klimabeirat bestehend aus Verwaltung und Politik, der 

die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimakonzept begleitet, wird um Bür-
ger und betroffene Verbände erweitert. Dieser erweiterte Klimabeirat hat die 
Aufgabe, konkrete Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu ent-
wickeln, zu beraten und deren Umsetzung einzuleiten. 

 
4. Für uns heißt das: Sicherzustellen, dass die Maßnahmen nicht diejenigen ein-

seitig treffen, die finanziell schlechter gestellt sind. Eine Energie- und Verkehrs-
wende kann nur gelingen, wenn sie sozial ausgewogen gestaltet wird und die 
Zukunftsfähigkeit der Stadt fördert. 

 
5. Der Rat beauftragt die Verwaltung, mindestens einmal jährlich im Rat der Stadt 

und halbjährig im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz über Erfolge und 
Schwierigkeiten der Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den 
Klimawandel zu berichten und beauftragt die Verwaltung, die zukünftigen Aktivi-
täten zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel unter Berück-
sichtigung der Erkenntnisse und Ergebnisse anzupassen. Dieser Bericht wird, 
um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, über die städtische Homepage 
kommuniziert. 

 
6. Zur bestmöglichen Erreichung kommunaler Klimaschutzziele bedarf es auch 

geeigneter Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene. Der Rat fordert 
daher von der Bundesregierung die Einführung eines Klimaschutzgesetzes, 
dessen Maßnahmen an den Forderungen des Pariser Abkommens ausgerichtet 
sind. Das Gesetz hat sicherzustellen, dass die bereits vereinbarten Reduktions-
ziele eingehalten werden und dass das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland 
spätestens bis 2050 vollständig erreicht wird. Der Rat fordert außerdem, dass die 
Bundesregierung und die Landesregierung umfassend über den Klimawandel, 
seine Ursachen und Auswirkungen sowie über die Maßnahmen, welche gegen 
den Klimawandel ergriffen werden, informieren. 

 
 
 
 
 


	Betreff
	Inhalt des Antrags

